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Merkblatt zur elektronischen Abrechnung der Restkostenfinanzierung nach KVG                      
für Spitex 

1 Einleitung 

Ab dem 01.01.2026 stellt das Gesundheitsamt Nidwalden die Abwicklung der Restkostenfi-
nanzierung für Heime und Spitex auf ein vollständig digitales Verfahren um. Rechnungen wer-
den künftig ausschliesslich im XML-Format empfangen und anschliessend in einem digitalen 
Workflow geprüft und verarbeitet. 
Mit dieser Umstellung verfolgen wir das Ziel, die Prozesse für alle Beteiligten effizienter, trans-
parenter und sicherer zu gestalten. Dank der Digitalisierung können Rechnungen schneller 
geprüft, Rückmeldungen zeitnah übermittelt und die Bearbeitungszeiten insgesamt reduziert 
werden. 
Das vorliegende Merkblatt soll Ihnen als Übersicht und praktische Hilfestellung dienen. Es 
enthält die wichtigsten Informationen zur neuen Einreichungsform, zu den technischen Anfor-
derungen sowie zum Ablauf der digitalen Rechnungsverarbeitung. 

2 Voraussetzung für die Abrechnung der Restkosten mit dem Kanton 

Die Restkostenfinanzierung für alle Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im Kanton 
Nidwalden ist mit dem Gesundheitsamt abzurechnen. Das Gesundheitsamt leistet die Rest-
kostenfinanzierung nur für KVG-Leistungen. Behandlungen gemäss IVG, UVG und MVG sind 
diesen Kostenträgern gemäss den jeweiligen Tarifen direkt in Rechnung zu stellen.  

3 Spezifikationen 

Die elektronische Abrechnung der Restkostenfinanzierung erfolgt gestützt auf die Spezifikati-
onen des Forums Datenaustausch. Die elektronische Übermittlung der Rechnungsdaten ist 
mit dem gültigen XML-Standard 4.5 oder 5.0 vorzunehmen und soll via MediData oder H-Net 
erfolgen. 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt pro Person und pro Kalendermonat an: 
 

 Gesundheitsamt Nidwalden: GLN 7601009357268 
 

Die elektronische Rechnung benötigt die Pflichtfelder gemäss Anhang 1. Bitte sprechen Sie 
mit dem Vertreter Ihres ERPs, ob dies so eingestellt ist. Zur elektronischen Abrechnung der 
Leistungen sind die Tarifcodes und -ziffern gemäss Anhang 2 zu verwenden. 
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4 Abrechnung Kanton 

4.1 Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt identisch mit derjenigen an die Krankenversicherer (siehe An-
hang 2). Das heisst, dass nur noch Einzelrechnungen und keine Sammelrechnungen einge-
reicht werden können. 
 
Lehnt der Krankenversicherer die Vergütung der erbrachten Pflegeleistungen ab, sind die mit 
dem Kanton abgerechneten Restkosten elektronisch zu stornieren. Die korrigierte Rechnung 
darf maximal die vom Krankenversicherer anerkannte Leistungsmenge enthalten. 
 
Bei Rechnungskorrekturen ist für die fehlerhafte Rechnung eine Stornorechnung und eine 
neue korrekte Rechnung zu senden. Falls die fehlerhafte Rechnung bereits beglichen wurde, 
ist dieser Betrag zurückzuzahlen (keine Verrechnungen). Es werden keine Teilzahlungen ge-
leistet.  
 
Aufgrund fachlicher und formaler Unstimmigkeiten können Rechnungen mit Angabe der 
Gründe zurückgewiesen werden. Diese Rückweisung erfolgt in elektronischer Form gemäss 
dem XML-Standard. Nach der erfolgten Korrektur müssen Sie die Rechnung erneut einrei-
chen. 

4.2 Behandlungsgrund 

Früher musste auf dem Antragsformular der Behandlungsgrund (Krankheit, Unfall oder Mut-
terschaft) angegeben werden. Neu kann dies im Datenfeld "Behandlungsgrund" in der XML-
Rechnung angegeben werden. Wichtig: "unbekannt" wird nicht akzeptiert. 

4.3 Antragsformular 

Ab dem 01.01.2026 muss neu kein Antragsformular mehr ausgefüllt und unterschrieben wer-
den.  

4.4 Ärztlicher Auftrag / ärztliche Anordnung 

Der ärztliche Auftrag, bzw. die ärztliche Anordnung muss spätestens zusammen mit der Ab-
rechnung vorliegen. Sie kann in der Rechnung als Anhang eingefügt und übermittelt oder im 
Voraus an die E-Mail Adresse pflegefinanzierungnw@hin.ch (gültig ab 01.12.2025) gesendet 
werden. 

4.5 Zuschläge / Kurzeinsätze 

Kurzeinsätze von insgesamt 30 Minuten oder weniger je Einsatz und Klient werden mit je 
Fr. 12.00 entschädigt. Die Auszahlung erfolgt nach dem Jahresabschluss automatisch durch 
das Gesundheitsamt. Betroffen sind Leistungserbringer, welche Ihre Leistungen im Kanton 
Nidwalden erbringen. 
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4.6 Rückerstattung an die versicherte Person 

Die versicherte Person, die für Pflegeleistungen am selben Pflegetag zweimal den Betrag von 
Fr. 15.35 bezahlt hat, hat Anspruch auf Rückerstattung durch den Kanton.  
 
Dazu ist ein Antrag auf Rückerstattung beim Amt einzureichen. Der Antrag ist auf der Website 
des Gesundheitsamtes zu finden. Bitte machen Sie Patienten, welche zwei Spitexorganisatio-
nen pro Tag in Anspruch nehmen, darauf aufmerksam. Es erfolgt keine automatische Rücker-
stattung mehr durch den Kanton. 

5 Kontakt mit ERPs 

Das Gesundheitsamt hat mit den gängigsten ERPs Kontakt aufgenommen, um die Umsetzung 
der Änderungen bei den ERPs begleiten zu können. Im Anhang 3 können Sie erkennen, mit 
welchen ERPs wir in Kontakt stehen. 

6 Fristen und Übergangsregelungen 

Für Rechnungen mit Leistungen 2025 oder früher wird die aktuelle Form (Excel mit Sammel-
rechnungen, pdf Rechnungen etc.) akzeptiert.  
Für Rechnungen mit Leistungen 2026 oder später: 

 Der Kanton Nidwalden ist ab Februar 2026 bereit, XML-Rechnungen via MediData 
oder H-Net zu empfangen. 

 Wenn Sie noch keine XML-Rechnungen senden können: 
Es wird eine Exceldatei geben, mit der Einzelrechnungen eingereicht werden müssen. 
Die Datei wird rechtzeitig zur Verfügung stehen und auf der Website des Gesundheits-
amtes aufgeschaltet. Es wird ausschliesslich diese Datei akzeptiert. 

7 Kontaktstellen 

Für Fragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung: 
Karen Dörr (karen.doerr@nw.ch / 041 618 76 05) 
Céline Furrer (celine.furrer@nw.ch / 041 618 71 53) 
 
 
Nidwalden, im November 2025 
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Anhang 1: Pflichtfelder der XML-Rechnung ambulant 
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Anhang 2: Definition Tarifcodes und Tarifziffern ambulante Pflegeleistungen 
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Anhang 3: Kontakt mit folgenden ERPs 
 

 
 


